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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.12.1988 

Geschäftszahl 

88/04/0137 

Rechtssatz 

Nach § 26 Abs 1 GewO kann eine Nachsicht nur zur AUSÜBUNG einer Gewerbeberechtigung erteilt werden, 
nicht jedoch dazu, die Gewerbeberechtigung zu veräußern und durch die Veräußerung Einkünfte zu erzielen. 


